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09.12.2015 Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 

 

1. Der Haupt und Finanzausschuss der Stadt Münster beschließt die gemäß Beschluss des Rates 
der Stadt Münster vom 17.06.2015 (V/0264/2015) bereitgestellten Finanzmittel in Höhe von € 
30.000,-- pro Jahr für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 für neue Förderprojekte des Münster-
land e.V. freizugeben. 

2. Etwa drei Viertel der Mittel werden für 4 Projekte im Arbeitsbereich „Wirtschaft/Wissenschaft“ 
unter Trägerschaft/ Partnerschaft des Münsterland e.V. eingesetzt (Enabling Innovation, Grün-
dergeist@Münsterland, Klimaschutz und iPro), etwa ein Viertel der Mittel für 4 Projekte im Ar-
beitsbereich „Tourismus“ unter Trägerschaft/Partnerschaft des Münsterland e.V. (Qualitätsma-
nagement in der Destination Münsterland, Innovationswerkstatt, KulturReiseLand und Markt-
forschung). 

 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
 

Teilergebnisplan 

 

 
Nr. Bezeichnung 

Haush.- 

jahr 

Betrag 

€ 

Bemerkungen 

 

Produktgruppe 0901 Stadt- und Regionalentwick-
lung, Stadtplanung 

   

Zeile 15 Transfersaufwendungen 2016 30.000  

   2017 30.000  
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Auskunft erteilt: 
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Ruf: 

492-7070 

E-Mail: 

Schultheiss@stadt-muenster.de  
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Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan-Entwurf bei der o. g. 
Produktgruppe veranschlagt: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Beschlussausführung 
unter dem Vorbehalt steht, dass der Rat im Rahmen der Haushaltssatzung 2016 bzw. der mittel-
fristigen Ergebnis und Finanzplanung die Ermächtigungen bereitstellt. 
 
 
Begründung: 

Im Zuge der Strategieentwicklung haben die politischen Gremien in den Münsterlandkreisen sowie 
der Stadt Münster grundsätzlich entschieden, dem Münsterland e.V. neben der Zahlung von Zu-
schüssen in Form von Mitgliedsbeiträgen und Verlustausgleichszahlungen ab 2016 für neue För-
derprojekte (EFRE & INTERREG) zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Diese Mittel 
würden sich auf Grundlage der Einwohnerzahlen unterschiedlich auf die Gebietskörperschaften 
aufteilen.  

Der Rat der Stadt Münster hat am 17.06.2015 seine Bereitschaft erklärt, mit dem Münsterland e.V. 
und den Münsterland-Kreisen bestimmte, regional abgestimmte Projekte in den Jahren 2016 und 
2017 zu unterstützen, wenn von Land NRW oder EU ein kommunaler Finanzierungsbeitrag gefor-
dert wird. Des Weiteren wurde u.a. beschlossen, dass die Verwaltung in Abstimmung mit der Ge-
schäftsleitung des Münsterland e.V. etwaige Projektanträge dem Haupt- und Finanzausschuss zur 
gesonderten Einzelbeschlussfassung vor Freigabe der Mittel vorgelegt werden. Die Beteiligung der 
Stadt Münster soll auf maximal € 30.000,-- pro Jahr begrenzt werden.  

Der Münsterland e.V. führt diese gewinnbringenden Projekte stellvertretend für die Region und im 
Sinne der Landesregierung NRW als Regionalmanagementorganisation durch. Die Projekte tragen 
zur Stärkung der Wirtschaft und des Tourismus in der Region bei und ziehen nicht unerhebliche 
mittelbare, jedoch nicht messbare, finanzielle Rückflüsse der Kommunen etwa durch Steuerein-
nahmen, nach sich.    

Des Weiteren wurde entschieden einen deutlich stärkeren Fokus auf den Arbeitsbereich „Wirt-
schaft/ Wissenschaft“ zu legen, so dass die zusätzlichen Mittel für Förderprojekte schwerpunktmä-
ßig diesem Arbeitsbereich zu Gute kommen würden, deutlich geringer dem Arbeitsbereich Touris-
mus. 

Der Münsterland e.V. hat sich nach Entscheidung durch den Aufsichtsrat entsprechend an dem 
jeweiligen Förderwettbewerb („Regio.NRW“) bzw. Förderaufruf („Erlebnis.NRW“) beteiligt und um 
Fördermittel beworben. Die Förderwettbewerbe/-aufrufe fanden zu sehr unterschiedlichen Zeiten 
im Jahr 2015 statt, so dass für Regio.NRW bereits deutlich früher die Projekte definitiv benannt 
werden konnten, im Förderaufruf des Tourismus besteht erst seit dem 02.11.2015 Klarheit, dass 
mit Fördermitteln zu rechnen ist. Insofern kann sich auch erst jetzt der Finanzausschuss mit den 
Projekten beschäftigen. Bei allen Förderprojekten hat in jedem Fall noch ein mehrmonatiges An-
trags- und Bewilligungsverfahren zu erfolgen, bevor mit der Umsetzung der Projekte begonnen 
werden kann.  

Des Weiteren beteiligt sich der Münsterland e.V. an jeweils  einem INTERREG-Projekt im Bereich 
Wirtschaft/Wissenschaft („iPro“) und Tourismus („Grenzenlose Touristische Innovation - GTI“). 

Kurzbeschreibungen, Laufzeiten, Projektvolumina, Förderquoten, Eigenanteile etc. der einzelnen 
Projekte sind der Anlage zu entnehmen. 

Finanzielle Einplanungen 

Durch die nach der Bekanntgabe der Tourismusprojekte am 02.11.2015 nunmehr konkret zu be-
nennenden Projekte und Projektvolumina sind die notwendigen Eigenanteile der Gebietskörper-
schaften endgültig geklärt.  

Durch den unterschiedlichen Beginn der Förderprojekte im Laufe des Jahres 2016 und entspre-
chendem Ende der meist 36-monatigen Laufzeit im Jahr 2016 verteilen sich auch die notwendigen 
Eigenanteile unterschiedlich auf die Kalenderjahre 2016 bis 2019. So wird die Maximalsumme für 
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2016 nicht komplett ausgeschöpft, die Jahre 2017 und 2018 sind „volle“ Jahre, im Jahr 2019 wür-
de nur eine anteilige Summe anfallen. 

Für die Stadt Münster ergibt sich nach aktuellem Stand bei ca. 302.000 Einwohnern bzw. etwa 19 
% der Einwohner des Münsterlandes für 2016 folgender Eigenanteil: € 29.120,10. Für die Jahre 
2017 und 2018 wäre mit gut € 30.000,--, im Jahr 2019 mit gut € 5.000,-- zu rechnen.   

Die Summen können sich durch Veränderungen der Einwohnerzahlen und entsprechenden Ver-
schiebungen der prozentualen Anteile bezogen auf die Einwohnerzahlen des politischen Münster-
landes in den folgenden Jahren noch leicht verändern. 

Haushaltsmittel für die Jahre 2018 und 2019 sind zur Zeit im Haushaltsplan-Entwurf 2016 ff. noch 
nicht eingestellt. Hierfür wird zu gegebener Zeit ein erneuter Ratsbeschluss erforderlich sein. 

 
 
In Vertretung 
 
 
 
Schultheiß 
Stadtdirektor 
 
Anlagen: 
 
Förderprojekte des Münsterland e. V. ab 2016 
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